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FESTS-~7 

V. NiMburg - Flächen für die Forstwirtschaft: ' 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN = HINWEISE 
DER VORHANDENE BAUMBESTAND IM BEREICH DES PFLANZGEBOTES 
MUSS GEM. !i 9 ABS. 1, 25 b BBAUG ERHALTEN WERDEN, SOWEIT 
NICHT DURCH GEPLANTE WEGE STRASSEN UND ZUFAHRTEN DAS 
FÄLLEN EINZELNER BÄUME UNBEDINGT ERFORDERLICH WIRD . 
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DIE ALS KREISBÖGEN DARGESTELLTEN STRASSENEINMÜNDUNGEN 
SOLLEN ALS EIN VlELECKZUG IN ETWA ÖRTLICH ABGESTECKT 
WERDEN . 

INNERHALB DES SICHlDREIECKS DARF DIE SICHT I N MEHR ALS O,BOm HÖHE 
ÜBER FAHRBAHNOBERKANTEN BEIDER STRASSEN NICHT BEHINDERT WERDEN . 

MIT RECHTSKRAFT DIESES BEBAUUNGSPLANES TRETEN DIE BISHER RECHTSVERBINDLICHEN 
FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES NR. 3 „ ALTER SONNENBORSTELER KIRCHWEG" 
AUSSER KRAFT . 

Verv1elfaltigungsvermerke 

Flurkartenwerk Karteng1·u11dlage 

E1·lctubnisvermerk Verv1elfaltigungsetlaubnis für das PlanU1gsamt des Landkreises Nienburg 

erteilt durch das Katasteramt am 24. 9. 1979 Az , A 111 2B /79 

Dte Planunlerlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaflskatasters und weiSI die städtebaulich bedeutsamen baulichen 

Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 17.9.1979 

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 

Die Ubertragbar~eit der neu zu bildenden GrundstUcksgrenzen in die Örtlichkeiten ist einwandfrei rnöyl ich 

Nienb1.:rg , den 

(L.S.) 

Verfahrensvermerke auf dem Bebauungsplan 

Der Entwurf des Bebauungspldnes wurde c1u::.gearbeitet vom La n dti: reis. Ni cn b urg / Wc $er 
. Dtr Oberkreisdirektor 

NIENBURG/WESER ,den 12 . Juni 1980 Ptonungso
1
:tA,_ 

~,~,~, •••••" '"'"" ""''"~ .... •~;;~A 
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und seine öffentliche Auslegung beschlossen. Ort und Dauer 

der öffentlichen Ausle1~ng wurden gemäß § 2 a Abs. 6 BBau G am r), S. 0 S. <f A 
ortsüblich durch ~-,'fL--.e,.;a.9i..<Z.A..- L~ _ bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begriindung vom Jl.f.O.,_-f.A bis ~4.0,-,,f,.{ 
4 

0ffentlich ausgelegen. 

, den 
21. 0 KT. 1981 

.i~i.t.1:.1 
Der Rat der G«m«indt STEIMBt<E hat den Bebauungsplan in seiner Sitzung am (}lf, Cl q . ..f A 
nach Prüfung der fris tgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen gemäß § 10 BBau G a ls Satzung 

beschlossen . 

ST~I MBKE , den 21. QIH. 1~81 

..,/,1,' , . 
................. ~ --

[ Bu,gcrmt1s t tt l 

Der vom Rat der Geme\ndt STElt,taK.E in der Sitzung vom 

Bebauungsplan wird hiermi1 gemäß§ 11 BBauC nach Maßgabe der Verfügung 309 

vom heutigen Tage genehmigt. 

beschlossene 

HANNOVER , den Be1.1rksregiernng Hannover 

Im Auftrage 

(LS.) 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden eingesehen 

werden kann, sind am ........................................ ortsüblich im amtlichen Verkündungsblatt der 

Bezirksregierung Hannover• - des Landkreises • .. 

bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden. 

........ .. $J~!~H.~ .................... ... den 

(LS.) 
1 Gtmtindc dir«ktor) 

• Nichti:utrellendes ist zu streichen 
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GRENZE DES RÄU!'!LICHEN GELTUNGSBEREICHES 

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

BAUGRENZE 

STRASSEN BEGRENZUNGSLINIE 

VER KEHRSFLÄCHE 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

GRÜNFLÄCHE (Öffentlich) 

FLÄCHEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT 

ROH S TOFFSIC HE RUNGSGE BIET 

LANDSCHAFTSSCHUTZ GEBIET 

ÖFFENTLICHE PARKFLÄCHEN 

SPIELPLATZ 

0 

ZU ERHALTENDER BAUMBESTAND 
Pflonrgeboi si--. 1 9 Abs. 1 2Sb BBauG. 

SICHTDREI ECK 

ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE 

GRUNDFLÄCHEN ZAHL 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL 

OFFENE BAUWEISE 

ANORDNUNG VON PLANZEICHEN 

G NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

BAUGRENZE 

IN AUSSICHT GENOMM ENE LINIENFÜHRUNG 
DER B 21( 
(Als Hinwo1s ohne rechtl i che Bedautung J 

Landkreis Nienburg - Weser 

Gemeinde 

STEIMBKE 
Bebauungsplan Nr. 6 

/ 
1 

,,ALTER SONNENBORSTELER KIRCHWEG" 
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PLANVERFASSER : AUFGESTELLT 12. Juni 1980 
H . Kremoiko, Bau rat 

GEÄNDERT R. Unger, Ing . (grad. 1 12 . 1. 1981 Ko. 28 . 4. 1981 Ko . 

GEZEICHNET : Koslowski -


